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1 1. Allgemeines. Art. 12 schließt an Art. 10 an, der das gesamtgesellschaftliche Volksei
gentum zu einer Form des sozialistischen Eigentums erklärt. Im Entwurf der Verfassung 
enthielt der Art. außerdem die Bestimmungen über den Schutz der Natur, die Reinhal
tung des Wassers und der Luft und die gesunde Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt, 
deren Inhalt nach der Verfassungsdiskussion von 1968 in Art. 15 Abs. 2 aufgenommen 
wurde.

2 a) Art. 12 Abs. 1 Satz 1 bestimmt, daß zwingend die Objekte Volkseigentum sind, 
welche die Produktionsverhältnisse zu sozialistischen machen, also diejenigen Pro
duktionsmittel einschließlich der Mittel der Zirkulation, der Distribution und des Ver
kehrswesens, die im Zuge des Sozialisierungsprozesses (s. Rz. 9-20 zu Art. 9) Volkseigen
tum geworden waren. Volkseigentum im Sinne von Art. 12 bedeutet »gesamtgesellschaft
liches Volkseigentum«, obwohl das Epitheton »gesamtgesellschaftlich« hier fehlt.

3 b) Die Verfassung legt damit nicht nur die Eigentumsart, sondern auch die Eigen
tumsform fest, in der diese Objekte stehen. Sie gehören nicht zum sozialistischen Eigen
tum schlechthin, sondern sind gesamtgesellschaftliches Volkseigentum.

4 c) Jede andere Eigentumsart und -form an ihnen ist verfassungswidrig. Hinsicht
lich des Privateigentums verfugt dies Art. 12 Abs. 1 Satz 2 ausdrücklich. Persönliches Ei
gentum an ihnen ist seinem Wesen nach ausgeschlossen. Aber auch das genossenschaftli
che Gemeineigentum werktätiger Kollektive und das Eigentum gesellschaftlicher Organi
sationen der Bürger sind ausgeschlossen. Jedoch kann genossenschaftlichen oder gesell
schaftlichen Organisationen und Vereinigungen die Nutzung und Bewirtschaftung von 
Volkseigentum übertragen werden. Auch Bürgern kann Volkseigentum am Boden zur 
Nutzung für den Bau von Eigenheimen übertragen werden (s. Rz. 36 zu Art. 12).

5 d) Mit der zwingenden Feststellung, welche Objekte Volkseigentum sind, wird der 
Kreis der möglichen Objekte des Volkseigentums nicht geschlossen. Objekt des 
Volkseigentums kann jeder Vermögenswert dinglicher oder persönlicher Natur sein. So 
kann auch an immateriellen Wirtschaftsgütern (Erfindungen, »know how«, »Technolo
gie«) Volkseigentum bestehen (Willi Linden, Immaterielle Produktion . . .).

6 2. Die Objekte im einzelnen. Die Aufzählung der Objekte, die zwingend Volkseigen
tum sind, in Art. 12 Abs. 1 Satz 1 ist, wie es dem Charakter einer Verfassung entspricht,
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